
Was passiert mit meinen Angaben?
Die sogenannten Hilfsmerkmale (Name, Informationen 
zur Anschrift) und die Erhebungsmerkmale (Antworten 
zu den gestellten Fragen) werden unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen getrennt vonein­
ander gespeichert. Für die statistische Aufbereitung der 
Befragungsdaten werden Ihrem Haushalt und Gebäude 
sogenannte Ordnungsnummern zugewiesen und gespei­
chert. Spätestens nach Abschluss der Datenaufbereitung 
der letzten Folgebefragung werden alle Erhebungsunter­
lagen sowie die Hilfsmerkmale vernichtet bzw. gelöscht. 
Somit bleibt von Ihren Angaben letztlich nur ein aus 
Ziffern bestehender Datensatz, der mit den Datensätzen 
aller Befragten zusammengefügt wird.

Diese Daten werden von uns ausgewertet. Die Ergeb­
nisse werden statistisch so aufbereitet, dass sie für die 
ganze Bevölkerung Deutschlands stehen. Am Ende ver­
öffentlichen wir dann Ergebnisse beispielsweise darüber, 
wie viele Personen in einer bestimmten Region verheira­
tet und erwerbstätig sind. Bestehen bleiben nur anonyme 
zusammengefasste Ergebnisse. Aussagen über 
Einzelne sind nicht möglich.

Ihre Daten im Schutz des Gesetzes
Ihre Angaben werden grundsätzlich geheim gehalten und 
ausschließlich für statistische Zwecke verwendet. Dies 
umfasst auch die Angaben, die bei den EU-weiten Befra­
gungen zur Arbeitsmarktbeteiligung, zu Einkommen und 
Lebensbedingungen sowie zur Internetnutzung erhoben 
und ohne Namen und Anschriften an das Statistische Amt 
der Europäischen Union (Eurostat) übermittelt werden.

Ergebnisse aus dem Mikrozensus
Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 
veröffentlichen die Ergebnisse in Form von Tabellen 
und grafischen Darstellungen auf ihren Webseiten und 
in gedruckter Form. Diese Ergebnisse stehen allen inte­
ressierten Bürgerinnen und Bürgern sowie Regierung, 
Parlament, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und den 
Medien zur Verfügung. Regelmäßige Pressemitteilungen 
sowie Pressekonferenzen zu den Ergebnissen des Mikro­
zensus erzielen ein großes Interesse in den Medien.

Schon gewusst? |
• Fast die Hälfte (49 %) der Bevölkerung lebte 2024 in ? 

einer Familie mit Kindern, gut ein Viertel (28 %) lebte ; 
als Paar ohne Kinder und knapp ein Viertel (23 %) 
war alleinstehend.

• Gut jede fünfte Person (21 %) war 2024 von Armut 
oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Diese Menschen

!j; verfügen über ein Einkommen unter der Armuts- 
gefährdungsschwelle oder ihre Lebensbedingungen

• sind aufgrund fehlender finanzieller Mittel deutlich 
eingeschränkt oder sie leben in einem Haushalt, der 
sehr wenig bis gar nicht in den Arbeitsmarkt einge­
bunden ist.

• Gut ein Viertel (26 %) der Menschen in Deutschland 
hatte 2024 eine Einwanderungsgeschichte. Das 
heißt, die Person selbst oder beide Elternteile sind 
seit 1950 nach Deutschland eingewandert.

• 65% der Erwerbstätigen fuhren 2024 normalerweise 
mit dem Pkw zur Arbeit, nur 15 % nutzten Bus und 
Bahn.

• Jede zweite Person (50 %) im Alter zwischen 16 und 
74 Jahren kaufte 2024 Kleidung und Sportartikel

. über das Internet.

2024 hatten bei fast 3 von 4 (73 %) Schulkindern an 
Gymnasien die Eltern ebenfalls ein Abitur oder eine 
Fachhochschulreife.

, • Haushalte, die zur Miete wohnen, gaben 2022 im
t Schnitt 28 % ihres Einkommens für die Miete aus.

Ergebnisse des Mikrozensus
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Rechtsgrundlagen
Grundlagen für die Mikrozensusbefragung sind das 
Mikrozensusgesetz (MZG) in Verbindung mit dem 
Bundesstatistikgesetz (BStatG) sowie abhängig vom 
jeweiligen Fragebogen (Erhebungsteil) weitere Verord­
nungen der Europäischen Union.

Kontakt und weitere Informationen
^1^ Bei Fragen steht Ihnen das Mikrozensus-Team 

Ihres Statistischen Landesamtes persönlich und
* beratend zur Verfügung. Ihre Anfragen werden 
® selbstverständlich vertraulich behandelt.

Die Kontaktdaten Ihres Statistischen Landesamtes 
sowie weitere Informationen rund um den Mikrozensus 
einschließlich Musterfragebogen finden Sie online unter 
mikrozensus.de

Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung!

Erschienen im September 2025
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025 (im Auftrag der 
Herausgebergemeinschaft) Vervielfältigung und Verbreitung, 
auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
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Was ist der Mikrozensus?
Der Begriff Mikrozensus bedeutet 

h „kleine Bevölkerungszählung“ und
ist eine repräsentative Befragung 
von Haushalten in Deutschland. 
Die Statistischen Ämter des Bundes 

Mikrozensus und der Länder führen den gesetz­
lich festgelegten Mikrozensus seit 
1957 durch.

Rund 1 % der Bevölkerung wird jährlich stellvertretend für 
die gesamte Bevölkerung zu seinen Lebensbedingungen 
befragt. Dies entspricht fast 800 000 Personen in knapp 
400 000 privaten Haushalten und Gemeinschaftsunter­
künften.

Warum wird der Mikrozensus 
durchgeführt?
Die Befragung wird durchgeführt, um
• detaillierte statistische Angaben zur Struktur sowie der 
wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung 
bereitzustellen und

• EU-Verpflichtungen zur Datenlieferung zu erfüllen.

Mit Informationen zu Familie und Lebenspartnerschaft, 
Arbeitsmarkt und Erwerbstätigkeit, Beruf und Ausbildung 
sowie Migration und Integration hat sich der Mikrozensus 
zu einer wichtigen Datenquelle entwickelt. Die Ergebnisse 
tragen dazu bei, die Situation der Haushalte besser zu 
verstehen und die Lebensbedingungen der Bevölkerung 
zu verbessern. Die erhobenen Daten liefern eine wichtige 
Grundlage etwa bei Anpassungen des Eltern- oder 
Wohngeldes oder auch der Rente. Die Ergebnisse fließen 
unter anderem in die Armuts- und Reichtumsberichterstat­
tung der Bundesregierung und der Länder ein sowie in 
den Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung. Die 
Ergebnisse sind auch für die Verteilung finanzieller Mittel 
aus den Regional- und Sozialfonds der EU bedeutsam.

Sie wurden ausgewählt,
weil das Gebäude, in dem Sie wohnen, 
zufällig für die Mikrozensus-Befragung 
ausgewählt wurde. Die Zufallsauswahl 

I" erfolgt nicht willkürlich, sondern nach 
mathematisch-statistischen Regeln.

So hat jede Wohnung bzw. jedes Haus die gleiche Wahr­
scheinlichkeit, ausgewählt zu werden. Das bedeutet: Nicht 
Personen werden in die Stichprobe gezogen, sondern 
Gebäude oder Gebäudeteile, in denen Personen wohnen.

Grundlage der Zufallsauswahl ist das bewohnte Bundes­
gebiet. Es ist in Flächen - die sogenannten „Auswahlbe­
zirke“ - mit etwa gleich vielen Wohnungen (sechs bis 
zwölf Wohnungen) eingeteilt. Von diesen Flächen wird per 
Zufall 1 % ausgewählt. Daher ist es möglich, dass sowohl 
Sie als auch Ihre Nachbarn, die im selben „Auswahlbezirk“ 
wohnen, für den Mikrozensus ausgewählt wurden.

Wer ist zur Auskunft verpflichtet?
Für alle Mitglieder eines ausgewählten Haushalts muss 
Auskunft gegeben werden. Von der gesetzlich festgelegten 
Auskunftspflicht kann niemand befreit werden, auch nicht 
alters- oder krankheitsbedingt oder wegen fehlender 
Sprachkenntnisse. Wenn Personen wegen einer Krankheit 
oder Behinderung nicht selbst Auskunft geben können, 
sind andere Haushaltsmitglieder oder Betreuungspersonen 
mit entsprechenden Aufgaben für diese auskunftspflichtig.

Ohne Auskunftspflicht könnten Verzerrungen der Ergeb­
nisse und falsche Schlussfolgerungen die Folge sein. 
Wenn beispielsweise keine Angaben von Personen im 
Rentenalter erhoben werden, würde die Anzahl an 
Personen im Ruhestand, die noch einer Erwerbstätigkeit 
nachgehen (müssen), um ihre Einnahmen aufzubessern, 
unterschätzt werden. Die gesetzliche Auskunftspflicht ist 
also erforderlich, um eine repräsentative Stichprobe der 
Bevölkerung zu erhalten. Daher kann Ihr Haushalt auch 
nicht gegen einen anderen Haushalt ausgetauscht werden.

Einige Fragen des Mikrozensus können freiwillig beant­
wortet werden. Freiwillige Fragen sind im Fragebogen 
besonders gekennzeichnet oder die Interviewerin bzw. 
der Interviewer weist im Gespräch darauf hin.

Wie läuft die Befragung ab?
Die Befragung kann online, mündlich oder schriftlich 
durchgeführt werden.

Für die Online-Befragung erhalten Sie die erforderlichen 
Zugangsdaten von Ihrem Statistischen Landesamt. Die 
Online-Befragung kann auch von blinden oder seh­
behinderten Menschen mit Unterstützung einer Vorlese­
software (Screenreader) genutzt werden.

Für die mündliche Befragung - bevorzugt per Telefon - 
können Interviewerinnen und Interviewer eingesetzt 
werden, die Sie durch den Fragebogen leiten und bei 
Rückfragen unterstützen.

Für die schriftliche Befragung erhalten Sie auf Nach­
frage einen Papierfragebogen von Ihrem Statistischen 
Landesamt. Bitte senden Sie den ausgefüllten Frage­
bogen in einem ausreichend frankierten Umschlag 
zurück.

Die Dauer der Befragung variiert je nach Haushalts­
größe, dem Frageprogramm (Kernprogramm mit/ohne 
weiteren Erhebungsteil) und der individuellen Lebens­
situation. Beispielsweise sind für Personen, die sich in 
der Ausbildung befinden, teilweise andere Fragen 
relevant als für Erwerbstätige, Arbeitsuchende oder 
Personen im Ruhestand.

Alle ausgewählten Gebäude bzw. Haushalte werden bis 
zu viermal befragt. Die Befragung findet je nach Frage­
programm bis zu zweimal innerhalb eines Kalenderjahres 
statt. Die Wiederholungsbefragungen ermöglichen Aus­
sagen über Veränderungen und Entwicklungen in den 
Haushalten.

Welche Fragen werden gestellt?
Der Mikrozensus besteht aus einem Kernfrageprogramm 
und weiteren Erhebungsteilen. Die Fragen des Kern­
programms werden allen Haushalten gestellt, die der 
weiteren Erhebungsteile jeweils nur einem Teil der 
Haushalte. Die Fragen des Kernprogramms beziehen 
sich auf die Themenbereiche

• Haushalt (z. B. Haushaltsgröße) und Person
(z. B. Geschlecht, Staatsangehörigkeit)

• Lebensunterhalt, Einkommen
• Kindertagesbetreuung, Schule, Studium
•Aus- und Weiterbildung
• Enwerbstätigkeit, Beruf, Arbeitsuche
• Altersvorsorge
• Internetnutzung
• Wohnsituation

Je nachdem für welche Unterstichprobe (Erhebungsteil) 
Ihr Haushalt zufällig ausgewählt wurde, erhalten Sie 
gegebenenfalls vertiefende Fragen zu

• Erwerbstätigkeit und Arbeitsuche 
oder

• Einkommen und Wohnsituation 
oder

• Internetnutzung.
Diese Angaben werden EU-weit einheitlich erhoben 
und ermöglichen so einen Vergleich zwischen den 
EU-Mitgliedstaaten.

Darüber hinaus werden auch persönliche Angaben wie 
Name und Anschrift erfragt. Diese sogenannten Hilfs­
merkmale dienen zur Organisation der Befragung in 
den Statistischen Landesämtern. Sie werden strikt von 
den übrigen Angaben getrennt gespeichert, vertraulich 
behandelt und vor Zugriffen sicher geschützt.
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Bedeutung des Mikrozensus 
Die Ergebnisse des Mikrozensus sind von erheblicher Bedeutung für Politik und Gesellschaft. Der 
Mikrozensus liefert jährlich Daten zur Bevölkerungsstruktur sowie zur sozialen und wirtschaftlichen 
Lage der Haushalte. Diese Kenntnisse sind beispielsweise Voraussetzung für eine effektive Förderung 
gerade solcher Bevölkerungsgruppen, die in besonderem Maße der staatlichen Unterstützung 
und Fürsorge bedürfen (z.B. Kinder, kranke oder ältere Menschen, Erwerbslose u.a.m.). 
 
Was wird gefragt? 
Erfragt werden u.a. allgemeine Angaben (z.B. Geschlecht, Geburtsjahr, Familienstand), Angaben zur 
Erwerbstätigkeit und einer evtl. Arbeitssuche, Angaben zur Aus- und Weiterbildung, Angaben zum 
Lebensunterhalt sowie im vierjährlichen Wechsel Angaben zur Wohnsituation, zur 
Krankenversicherung, zum Pendlerverhalten und zur Gesundheit. 
 
Wie wird ausgewählt? 
Für die Befragung wird in jedem Jahr nach einem mathematischen Zufallsverfahren 1% der Bevölkerung 
in Deutschland ausgewählt. Dieses Zufallsprinzip bei der Auswahl ist entscheidend dafür, 
dass aus den Angaben dieser Stichprobe auf die für die gesamte Bevölkerung zutreffenden Verhältnisse 
geschlossen werden kann. Hierfür ist es jedoch von entscheidender Bedeutung, dass die 
Auswahlanordnung genau eingehalten wird; so kann Ihr Haushalt nicht gegen einen anderen 
ausgetauscht werden: Ihre Mitarbeit ist erforderlich. 
 
Keine Befreiung von der Auskunftspflicht 
Der Mikrozensus ist eine amtliche Erhebung, bei der der Gesetzgeber im Mikrozensusgesetz (MZG) 
für den überwiegenden Teil der Fragen eine Auskunftspflicht festgesetzt hat. Der Auskunftspflicht 
unterliegen alle Personen, die in der ausgewählten Wohnung einen Wohnsitz haben. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass eine Befreiung von der Auskunftspflicht grundsätzlich nicht möglich ist. 
 
Pflicht zur Geheimhaltung, Daten ausschließlich Rohmaterial für die Hochrechnung 
Dieser Auskunftspflicht steht die unbedingte Geheimhaltungspflicht Ihrer Angaben seitens der amtlichen 
Statistik gegenüber. Sobald die erforderlichen Angaben im Statistischen Landesamt vollständig 
und richtig vorliegen, werden Name und Anschrift von den eigentlichen Daten getrennt und vernichtet. 
In die Aufbereitung der Daten gehen - vollkommen anonym - nur noch die von Ihnen gemachten 
Angaben ein. Diese sind unverzichtbares „Rohmaterial“ zur Ermittlung der hochgerechneten 
Ergebnisse. Aus den hochgerechneten Ergebnissen sind keine Rückschlüsse auf die einzelne Auskunft 
und damit auf die vom jeweiligen Bürger gemachten Angaben mehr möglich. 
 
Es kommt auf Jede Auskunft an, auch auf die der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger 
Bei dem geringen Stichprobenumfang wird jede Auskunft benötigt, wenn die hochgerechneten 
Ergebnisse die wahren Verhältnisse in der Bevölkerung widerspiegeln sollen. Bei nicht mehr Erwerb 
stätigen, besonders bei älteren Personen, fallen umfangreiche Fragenblöcke weg, etwa zur 
gegenwärtigen Erwerbstätigkeit und zur Arbeitssuche. 
 
Weitere Informationen zum Mikrozensus finden Sie in der beigelegten Kurzinformation sowie auf den 
Internetseiten des LSN (www.statistik.niedersachsen.de/mikrozensusL Dort sind auch Musterfrage 
bögen, Gesetzesgrundlagen usw. abrufbar. Auch im Erhebungsportal unter www.mikrozensus.de finden 
Sie nähere Informationen zum Mikrozensus (mehrsprachig), unter anderem in Form eines kurzen Info-
Videos. 

http://www.mikrozensus.de/

